
 
Ende März 2022 

 
 
 

 

Ersatzwahl für ein Mitglied in den Stadtrat  

 

Der Stadtrat hat beschlossen, dass der 1. Wahlgang für die Ersatzwahl eines Mitglieds in 

den Stadtrat am Sonntag, 19. Juni 2022, durchgeführt wird.  

Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 10. Juli 2022, statt. 

 

 

Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge müssen von mindestens zehn im Wahlkreis Steckborn wohnhaften 

Stimmberechtigten eigenhändig unterzeichnet sein. Ebenfalls müssen die Vorgeschla-

genen unter Angabe von Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Heimatort, 

Beruf und Wohnadresse ihr Einverständnis mit ihrer Unterschrift bestätigen. Die Unter-

schriften können nicht zurückgezogen werden. 

 

Formulare für die Wahlvorschläge können am Schalter auf der Stadtverwaltung Steckborn 

bezogen oder auf der Homepage unter der Rubrik "Wahlen und Abstimmungen" – 

"Wahlvorschlag" heruntergeladen werden. 

 

 

Termin Abgabe Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge zur Aufnahme auf die offizielle Namenliste sind bis spätestens Montag, 

25. April 2022, bei der Stadtkanzlei Steckborn, Seestrasse 123, 8266 Steckborn, 

einzureichen.  

 

 

 

Stadtkanzlei Steckborn 

 

 


